
Ford Motor Company (Switzerland) SA   

     
 

   
 

Mitarbeiter-Bestätigung     
 
von Wagenparkbesitzern für Fahrzeuge, eingelöst auf  
Angestellte mit Dienstwagenberechtigung 
 
Bitte mit Druckschrift ausfüllen. Nur vollständig ausgefüllte und nicht 
abgeänderte Originalformulare der Ford Motor Company (Switzerland) S.A. 
können akzeptiert werden - andere Bestätigungen sind ungültig. 
Weitere Erläuterungen finden Sie auf der Rückseite. 

 
 
Wir bescheinigen, dass unser(e) Mitarbeiter(in): 
 
NAME: VORNAME:  
 
in unserer Firma/Behörde in der nachstehenden Funktion tätig ist: 
 
FUNKTION:  

 
 
Die/der Mitarbeitende beabsichtigt, das folgende Neufahrzeug zur Ausübung ihrer/seiner beruflichen 
Tätigkeit zu erwerben und auf ihren/seinen privaten Namen einzulösen. Die Mindesthaltedauer des 
Fahrzeuges beträgt 12 Monate. 
 
FORD MODELL: FAHRGESTELL-NR.: POLIZEI-NR.:  
 
 
Die untenstehende Firma (vertreten durch Direktion, Fleetmanager oder HR) bestätigt, dass obige(r) 
Mitarbeitende Anspruch auf einen Dienstwagen und/oder Autoentschädigung hat. 
 
FIRMA/BEHÖRDE  
 
ADRESSE  
 
  
 
  
 
Mit seiner Unterschrift bestätigt der Mitarbeiter zudem sein Einverständnis mit der umseitigen datenschutzrechtlichen 
Zustimmungserklärung. 
 
Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass der Ford Händler die Vergünstigung, die dem Mitarbeiter aufgrund dieser 
Bestätigung beim Kauf des Fahrzeugs gegenüber dem empfohlenen Verkaufspreis gewährt wird, allenfalls 
zurückfordern kann, falls die Angaben nichtzutreffend sind.  
 
 
Arbeitgeber (NICHT KÄUFER) Mitarbeiter (KÄUFER) 
NAME/VORNAME (DRUCKSCHRIFT)  NAME/VORNAME (DRUCKSCHRIFT)  

 
    

 
STELLUNG/ STELLUNG/ 
FUNKTION  FUNKTION  

 
UNTERSCHRIFT:  UNTERSCHRIFT:  

 
ORT/DATUM:                                                                                    ORT/DATUM:__________________________________________                         
  

 
 
Ford Motor Company (Switzerland) S.A., Geerenstrasse 10, 8304 Wallisellen 

STEMPEL FORD-HÄNDLER 

STEMPEL 



Ford Motor Company (Switzerland) SA   

Kenntnisnahme und Zustimmungserklärung 
 
 
Im Zusammenhang mit dem Kauf eines Ford Neufahrzeuges habe ich den Antrag gestellt, das Fahrzeug zu einem 
Vorzugspreis zu erwerben. Damit Ford Motor Company (Switzerland) SA („Ford“) überprüfen kann, dass ich die 
Voraussetzungen für die Gewährung des Vorzugspreises erfülle, stelle ich dem umseitig genannten Ford-Händler und 
Ford gewisse persönliche Informationen zur Verfügung.  
 
Ich nehme zustimmend davon Kenntnis, dass der Händler meine Kundendaten an Ford Motor Company (Switzerland) 
SA übermitteln wird, damit diese meine Rabattberechtigung überprüfen kann. Ford wird die Kundendaten je nach 
betrieblichen Bedürfnissen bei Gesellschaften des Ford-Konzerns oder bei unabhängigen Dienstleistungserbringern im 
In- und namentlich Ausland verarbeiten und aufbewahren lassen. Ford hat Vorkehrungen getroffen, um die rechtlich 
geschützten Interessen der Kunden namentlich in Staaten, die über keinen ausreichenden Datenschutz verfügen, zu 
wahren.  
 
Ich habe die Möglichkeit, mit einer schriftlichen Anzeige an den Händler oder die Ford Motor Company (Switzerland) 
SA, Kundendienst, Geerenstrasse 10, 8304 Wallisellen unter Beilage einer Kopie der Identitätskarte/Passes Auskunft 
über meine Daten zu verlangen sowie diese berichtigen und/oder sperren zu lassen. 

 
 
 
 
 
Flottenrabatte 
 
 
Die Ford-Händler sind selbständige Unternehmer und als solche allein zuständig für die Festlegung ihrer Rabattpolitik, 
zu der auch die Gewährung von Flottenrabatten gehört. Sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, vergütet die 
Ford Motor Company (Switzerland) SA (Ford) den Händlern einen Beitrag an die von ihnen gewährten Flottenrabatte. 
 
 
Die Voraussetzungen für eine Flottenunterstützung sind dann gegeben, wenn der Ford-Händler Fahrzeuge an einen 
von der Ford anerkannten Flottenbesitzer (Firma/Behörde/Institution) verkauft, wobei diese Fahrzeuge vom 
Flottenbesitzer verwendet oder den Mitarbeitenden als Dienstwagen zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
Fest angestellte Firmenangehörige in Aussendienst- oder Kaderfunktion, die anstelle der Benützung eines 
Firmenwagens privat ein Fahrzeug anschaffen und dafür vom Arbeitgeber über Km- oder Monatspauschale 
entschädigt werden, können ebenfalls von Flottenunterstützungen von Ford profitieren. 
 
 
Die Flottenberechtigung der Mitarbeitenden ist bei Ford dann gegeben, wenn der Arbeitgeber die Kostenbeteiligung für 
das dienstlich genutzte Fahrzeug zusätzlich zum Lohn über Km- oder Monatspauschale vergütet. 
 
 
Der Ford-Flottenunterstützungsplan hat einen rein zweckgebundenen Charakter als Hilfe für Wagenparkbesitzer, die 
Kosten für Ankauf und/oder Unterhalt ihres Motorfahrzeugparkes so günstig wie möglich zu gestalten. Sämtliche 
Angaben werden vertraulich behandelt. Ford behält sich das Recht vor, die Angaben zu überprüfen und bei 
Missbrauch dieser Regelung die Flottenunterstützung abzulehnen oder zurückzufordern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walliselllen, Mai 2018 


